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                                                                                          Siegburg, den 06.11./08.11./09.11.2021 

Eilt - Bitte sofort vorlegen!   - hier mit Ergänzung Anlage 12, S&G 4/2021, S&G 42/2021 (siehe Seite 7) - 
  - 33 Experten sind sich einig: Es gibt keine Corona-Pandemie und der Corona-Impfstoff ist brandgefährlich - 

 
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 
z.H. Herrn Dr. Niesler / Frau Präsidentin Prof. Dr. Dauner-Lieb      per Fax: 09.11.2021, 10:10 Uhr 
Aegidiikirchplatz 5                    auch per Fax: 0251 505-259 (ohne Anlagen), 08.11.2021, 12:15 Uhr 
48143 Münster                                     E-Mail:  verfgh@ovg.nrw.de - mechthild.krebber@ovg.nrw.de 
 
 

- VerfGH 117/21.VB-3 -  - VerfGH 102/21.VB-3 -  Schreiben Dr. Niesler v. 25.10.2021 - 

OVG NRW Münster 15 B 1529/21 vom 30.09.2021 (VG Minden 2 L 595/21 vom 08.09.2021) 
 

Richterablehnungsanträge wegen Besorgnis der Befangenheit 
 

Verfassungsgerichtliches Verfahren und Antrag auf einstweilige Anordnung gegen 

infektionsschutzrechtliche Vorgaben für die Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen   

Antrag auf sofortige Zulassung zu den Gremiensitzungen 
 

Wiederaufnahmeantrag, Abänderung der Beschlüsse in den o.g. Aktenzeichen  
 

weil der Verdacht besteht, dass mit staatlicher Gewalt oder Drohung mit Gewalt versucht 

wird, die auf dem Grundgesetz  der Bundesrepublik Deutschland beruhende 

verfassungsmäßige Ordnung zu ändern (§ 81/82 StGB Hochverrat gegen Bund/Land)   und 
 

weil der Verdacht besteht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu 

verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung 

falscher oder durch Entstellung und Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt 

oder unterhält (§ 263 StGB Betrug). 

 

Begründung vorweg: Niemand konnte bis zum heutigen Tag ein krankmachendes Virus 
nachweisen. Das ist höchstrichterlich (OLG Stuttgart, BGH-Beschluss) bestätigt worden und bei den 
zu entscheidenden Stellen bekannt. Trotzdem werden von ihnen mit staatlicher Gewalt/Androhung 
von Gewalt Mitbürger geschädigt, um sich selbst und anderen Vermögensvorteile zu verschaffen. 
Darüber ist in gerichtlichen Verfahren Beweis zu erheben. Hier geht es nur darum, dass mir obwohl 
volkslegitimiert durch von der Politik ernannte Beamte/Richter der Zutritt zu Gremiensitzungen 
verwehrt wird bzw. nur mit meine Gesundheit gefährdeten Auflagen (Masken, Testen Impfen) - 
obwohl diese höchstrichterlich bewiesen, völlig unbegründet sind (I ZR 62/16 v. 01.12.2016).        
Der Bundesgesundheitsminister ist mit Schreiben vom 05.10.2021 nochmals darin erinnert worden 
(siehe mein Schriftsatz vom 07.10.2021, Anlage 11). 
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Sehr geehrter Herr Dr. Niesler / sehr geehrte Frau Präsidentin Prof. Dr. Dauner-Lieb,  

sehr geehrte Damen und Herren am Verfassungsgerichtshof NRW, 
 
gemäß der Anmerkung von Ihnen, Herr Dr. Niesler, am Schluss Ihres Schreibens vom 25.10.2021 

teile ich Ihnen hier mit, dass ich auf einer richterlichen Entscheidung bestehe. Die Beschlüsse 
sind  unbegründet, rechts- und verfassungswidrig, irrational und völlig unzumutbar. 
 
Die Beschlüsse sind mit Art. 1 GG Menschenwürde, Art. 2 (2) körperlichen Unversehrtheit,             
Art. 20 (1), (2), (3), (4) GG Grundsätze für einen demokratischen und sozialen Bundesstaat u.a.  
unvereinbar. Sie wissen, dass diese Einschränkungen unserer Grundrechte unzulässig und 
unbegründet sind, weil Ihnen auch die höchstrichterliche Rechtsprechung dazu bekannt ist            
(BGH I ZR 62/16 vom 01.12.2016). 
Die Rechtsprechung ist an Gesetz und Recht gebunden (Art. 20 (3) GG). Mit den bisherigen 
Beschlüssen setzen Sie sich offensichtlich über Recht, Gesetz und die geltende Rechtsprechung 

hinweg. Das rechtfertigt mein Misstrauen in die Unparteilichkeit Ihrer Rechtsprechung.  
 
Ich bin bei der Kommunalwahl am 13.09.2020 von den Bürgerinnen und Bürgern in der Kreisstadt 
Siegburg und im Rhein-Sieg-Kreis in den Stadtrat und Kreistag gewählt worden. Ich bin verpflichtet, 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu vertreten, in den Gremien vorzutragen und die Rechte 
der Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Diese Rechte und Pflichten wahrzunehmen, erdreisten 
Sie sich, mir zu nehmen, bzw. nur mit gesundheitlich unzumutbaren Auflagen (Masken, Testen, 
Impfen) zu gestatten.  
 
Diese Auflagen sind außerdem völlig unbegründet. Durch höchstrichterliche Rechtsprechung durch 
das OLG Stuttgart (12 U 63/15 vom 16.02.2016) und den Bundesgerichtshof BGH (I ZR 62/16 vom 
01.12.2016) ist auf Antrag des Molekularbiologen und Meeresbiologen Dr. Stefan Lanka 

höchstrichterlich der Beweis erbracht worden, dass es keine krankmachenden Viren gibt.    
 

Ich habe das ausführlich mit Beweishinweisen im Schriftsatz vom 23.10.2021 vorgetragen. Sie 

haben sich einfach über die Beweisanträge hinweggesetzt. 

 

Diese gravierenden Fakten begründen zwingend meinen Wiederaufnahmeantrag und die 

Abänderung der o.g. Beschlüsse 
 

Wegen Besorgnis der Befangenheit (analog § 42 ZPO) lehne ich für diesen Antrag hier ab: 
 
Frau Präsidentin Prof. Dr. Dauner-Lieb, 
Herrn Richter Prof. Dr. Hillgruber, 
Herrn Richter Prof. Dr. Grzeszick, 
Herrn Richter Scharpenperg, 
Herrn Richter Dr. Nedden-Boeger 
 

Weitere Begründung zur Wiederaufnahme des Verfahrens 
 
Ich beziehe mich auf meine Ausführungen zu den o.g. Aktenzeichen in den Schriftsätzen vom:  
 
06.09.2021, 3 Seiten, 6 Anlagen, 
Ihren Beschluss vom 08.09.2021 (Richter Prof. Dr. Hillgruber, Richter Prof. Dr. Grzeszick, Richter 
Scharpenperg), 
 
07.10.2021, 4 Seiten, 10 Anlagen, 
18.10.2021, 8 Seiten, 13 Anlagen,  
Ihren Beschluss vom 20.10.2021 (Präsidentin Prof. Dr. Dauner-Lieb, Richter Prof. Dr. Grzeszick, 
Richter Dr. Nedden-Boeger), 
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23.10.2021, 3 Seiten, 6 Anlagen, u.a. Anlage 1 mit einem Exemplar der Buchveröffentlichung          

Dr. Thomas S. Cowan & Shally Fallon Morell,  Der Ansteckungsmythos - Warum Viren nicht die 

Ursache von Krankheiten sind, 288 Seiten mit zahlreichen Abbildungen 
Ihr Schreiben vom 25.10.2021, Im Auftrag Dr. Niesler (Wissenschaftlicher Mitarbeiter).  
 
 

Zur Vermeidung von Wiederholungen verweise ich vollinhaltlich auf meine Ausführungen in den 

Schriftsätzen und in den Anlagen, denen Sie sich vollkommen verschlossen haben. 
 
Ohne auf meine ausführlichen Sachvorträge mit Nennung von Beweisen und Nennung von Zeugen 
(siehe Schreiben vom 23.10.2021, 18.10.2021 und 07.10.2021) nochmals einzugehen, nenne ich 
hier nur die Kernaussagen und liste sie nochmals auf: 
 

Dr. Stefan Lanka, Molekularbiologe, Meeresbiologe, Masernprozess-Gewinner OLG Stuttgart, 
BGH,  Anlage 5 Schriftsatz vom Schriftsatz vom 23.10.2021 in meiner Anfrage vom 22.10.2021 an 

den Bürgermeister der Stadt Siegburg „Das Virus ist ein Irrtum“, „Niemand hat die Existenz 

eines Virus nachgewiesen“, aus den Schreiben vom 05.10.2021 Dr. Lanka an Herrn 

Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn „Dringender Handlungsbedarf in Bezug auf 

SARS-CoV-2 und die Masern-Impfpflicht - Ich fordere Sie auf, die Corona/Covid-Maßnahmen 

und die Masern-Impfpflicht sofort zurückzunehmen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie der 

Bevölkerung Ihre Unterlassungen eingestehen und daran mitwirken, die in Ihrer 

Verantwortung angerichteten Schäden an Leib und Seele der Bevölkerung und der 

Wirtschaft durch die nicht zu rechtfertigenden Corona/Covid-Maßnahmen und die Masern-

Impfpflicht wieder gutmachen“ (Anlage 11 Schriftsatz vom 07.10.2021 und im Schriftsatz vom 
18.10.2021). 
 

Dr. Thomas S. Cowan & Shally Fallon Morell (Anlagen 1 Exemplar der Buchveröffentlichung 

und 2 den Klappentext des Buches, Schriftsatz vom 23.10.2021),  „Der Ansteckungsmythos - 

Warum Viren nicht die Ursache von Krankheiten sind“. 
 

Wolfgang Wodarg, Facharzt, Epidemiologe, Leiter eines Gesundheitsamtes in Schleswig-Holstein, 
mehrere Perioden Abgeordneter für die SPD im Deutschen Bundestag, gesundheitspolitischer 
Sprecher der SPD und Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates,             

„Falsche Pandemien - Argumente gegen die Herrschaft der Angst (Klappentext des Buches, 

Anlage 3 Schriftsatz vom 23.10.2021).“ 
 

Prof. Dr. Ulrike Kämmerer, Virologin und Immunologin Uni Würzburg (Anlage 4 Schriftsatz vom 

23.10.2021, Anlage 8 Schriftsatz vom 18.10.2021), „Der PCR-Test zeigt nur die Nukleinsäure an, 

NICHT das Virus“, zusätzliche Anlage: „PCR-Stäbchen können wie Asbest im Körper wirken“. 
 

Dr. Josef Thoma, HNO-Arzt Berlin (Anlage 4 Schriftsatz vom 07.10.2021), „Berliner HNO-Arzt 

zeigt, was PCR-Stäbchen im Körper anrichten“, 
 

Prof. Dr. Dietrich Murswiek, Staatsrechtler Freiburg (Anlage 5 Schriftsatz vom 07.10.2021),           

„Alle Benachteiligungen Ungeimpfter sind verfassungswidrig“, 
 

Prof. Michael Braungart, wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts (Anlage 13 

Schriftsatz vom 18.10.2021), „Was wir da über Mund und Nase ziehen ist eigentlich 

Sondermüll“.  
 

Gleich nach Eingang haben Sie postwendend meine Eingaben mit formaljuristischen 

Textbausteinen zurückgewiesen, kurzerhand abgebügelt (siehe Dr. Wodarg) und sich über Recht 

und Verfassung (Grundgesetz) und über den Stand der Wissenschaft hinweggesetzt. 
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Auch Deutschlands höchster Richter a.D. Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts, übt harte Kritik:  
 

Unsere Freiheit ist in Gefahr! - Warum unsere Freiheitsrechte bedroht sind und wie 

wir sie schützen können (siehe Anlage 1).  
 

Corona-Politik ist irrational und kopflos. 

Das Vertrauen vieler Bürger in den Rechtsstaat ist mittlerweile schwer beschädigt. 
 

 

Beweis: Zitate aus dem Klappentext des Buches „Freiheit in Gefahr“ von Hans-Jürgen 

Papier, SPIEGEL Bestseller-Autor, Anlage 1. 
 
 

Und Wolfgang Wodarg urteilt in seinem Buch Falsche Pandemien - Argumente gegen die 

Herrschaft der Angst im Abschnitt  DAS SCHWEIGEN DER SCHWARZEN ROBEN folgendes: 
 
Beginn Zitierung Wolfgang Wodarg: 
Und die Gerichte? Von den Verwaltungsgerichten erwartet - soweit ich aus Anwaltskreisen fast 
einstimmig gehört habe - derzeit in Deutschland kaum jemand mehr ein auf Evidenz- und 
Beweisaufnahmen gegründetes Urteil. Die meisten Klagen gegen die Corona-Willkürmaßnahmen 
und Pandemie-Gehorsamkeitsrituale der Gesundheits- und Innenbehörden, gegen die schamlose 
Verletzung aller Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte und gegen die Verletzung der Rechte zur 
freien Meinungsäußerung in unabhängigen nicht zensierten, nicht politisch oder wirtschaftlich 
korrumpierten Medien werden unter Verweis auf die regierungsamtlichen direktiven und auf die 

Einschätzungen des Robert Koch-Instituts ohne Beweisaufnahmen kurzerhand abgebügelt. 
Solche Entscheidungen traf sogar das Bundesverfassungsgericht. ….  
Das Robert Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut sind weisungsabhängige Ämter der 
Bundesregierung und damit Partei. Der Rechtsstaat wurde wohl auch in Quarantäne geschickt. …. 
Die Staatsanwälte in Deutschland sind ja ohnehin weisungsgebunden und müssen offenbar untätig 
zuschauen, wie sich die letztlich verantwortlichen Justizminister die ganze Schuld persönlich 
aufladen. Die wissen hoffentlich, was auf sie zukommen kann, wenn sie zum Beispiel der 
Vorbereitung von schweren, wissentlich in Kauf genommenen Körperverletzungen tatenlos 
zuschauen. 
Verstöße gegen das Arzt- und Arzneimittelrecht, die Nötigung, unsinnige Masken zu tragen und sich 
impfen zu lassen, bewirken neue zurechenbare Körperschäden und vermeidbare Todesfälle. 
Solche Folgen  werden im Zusammenhang mit der Zulassung und Verabreichung von 
Genimpfstoffen, der Maskenpflicht 12) für Kinder und der Umgehung der normalen ärztlichen 
Versorgungswege und Vorsorgeverpflichtungen jetzt zu Hauf schweigend geduldet.     
Viele der von gehorsamen Verwaltungen vollzogenen Maßnahmen entsprechen strafbewehrten 
Delikten, zumal sich keiner mehr mit Unwissen herausreden kann. Die Untauglichkeit der 
praktizierten Tests als Grundlage für die Anordnung der Seuchenschutzmaßnahmen ist eindeutig 
wissenschaftlich erwiesen und selbst die WHO hat dies amtlich zugegeben. Auf die Rechtsverstöße 
und Gesundheitsgefahren, die mit den geplanten, als Impfung umetikettierten gentechnischen 
Masseneingriffen verbunden sind, gehe ich noch gesondert ein.     
Ende der Zitierung Wolfgang Wodarg. 
 

Beweis: Kopie Seite 284, 285, 286 Wolfgang Wodarg, FALSCHE PANDEMIEN, Anlage 2. 
__________________ 
12) Weder bei der Maskenpflicht noch bei den Impfungen finden die notwendigen und 
vorgeschriebenen Aufklärungen, Einweisungen und begleitenden Nachsorgen und 
Vorsichtsmaßnahmen im notwendigen Maße statt. 
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Sie, Frau Präsidentin und Ihre Richterkollegen Prof. Dr. Grzeszick und Dr. Nedden-Boeger führen 
im Beschluss VerfGH 117/21.VB-3 auf Seite 2 oben aus, meine Verfassungsbeschwerde sei auch 
deshalb unzulässig, weil ich nicht hinreichend dargelegt hätte, durch die in der Landesverfassung 
von NRW enthaltenen Rechte verletzt zu sein (vgl. § 18 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 1, § 55 Abs. 1 Satz 1 
und Abs. 4 VerfGH). 
 
Ich erlaube mir auch hier auf Artikel 4 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen zu 
verweisen:  
 

„Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Fassung vom 23. Mai 1949 

festgelegten Grundrechte und staatsbürgerlichen Rechte sind Bestandteil dieser Verfassung 

und unmittelbar geltendes Landesrecht.“ 
 
Es verwundert wirklich, dass ich einen solchen Hinweis hier bringen muss. 
 
Ferner führen Sie in dem Beschluss im nächsten Abschnitt aus, es sei nicht ersichtlich, dass ich am 

Beschluss des OVG für das Land NRW vom 30.09.2021 - 15 B 1529/21 - beteiligt gewesen sei. 
 
Im Instanzenweg des Verfahrens, das genau den Sachverhalt hier behandelt, also die 

infektionsschutzrechtlichen Vorgaben für die Teilnahme an kommunalen Gremiensitzungen, 

war ich natürlich nicht beteiligt. Das muss ich auch nicht. 
 

Der OVG-Beschluss gilt für alle kommunalen Gremien in ganz NRW. 
 
Als Ratsmitglied und Kreistagsabgeordneter bin ich also von dem OVG-Beschluss betroffen.  
 
Sowohl der Bürgermeister die Stadt Siegburg als auch der Landrat des Rhein-Sieg-Kreises berufen 
sich genau auf den Beschluss des OVG Münster. 

 

Beweise:   
 
E-Mail-Schreiben Christian Rutkowski, Stadt Siegburg vom 25.10.2021, Anlage 3, 
E-Mail-Schreiben Dirk Kassel, Rhein-Sieg-Kreis vom 23.09.2021, Anlage 4, 
Antwort Landrat vom 27.10.2021 auf eine Anfrage der AfD-Fraktion vom 06.10.2021, Anlage 5, 
Schreiben des Kreistagsabgeordneten Rainer Lanzerath vom 28.10.2021 an den Landrat, Anlage 6. 
 
 
Der Beschluss des OVG für das Land NRW vom 30.09.2021 - 15 B 1529/21 ist unverzüglich als 
verfassungswidrig von nicht parteinehmenden unbefangenen Richtern aufzuheben und ist Anlass, 
wie auf Seite 1 im Vorspann ausgeführt, Verfahren gemäß §§ 81 und 263 StGB einzuleiten. 
 

 

Weitere Begründung zur Wiederaufnahme des Verfahrens 
 
Zur weiteren Begründung der Wiederaufnahme des Verfahrens verweise ich nochmals auf die 
Ausführungen und Beweise und Beweisanträge in meinem Schriftsatz vom 23.10.2021 (3 Seiten mit 
6 Anlagen), 
 
auf die dortigen  Anlagen 1 und 2:  
 
Buchveröffentlichung Dr. Thomas S. Cowan & Shally Fallon Morell (Exemplar anbei Anlage 1) 

Der Ansteckungsmythos - Warum Viren nicht die Ursache von Krankheiten sind  und den 
Buchklappentext Anlage 2  https://www.kopp-verlag.de/a/der-ansteckungsmythos 
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ferner auf die dortige Anlage 5, meine Anfrage vom 20.10.2021 zur Ratssitzung am 27.10.2021 

„Corona-Zwangsmaßnahmen an Siegburgs Schulen“ mit 10 Fragen. Ich verweise auf die 
Fragen 7 bis 10 und die gemachten Ausführungen mit Quellenangaben und die Antworten des 
Bürgermeisters zu den Fragen 7 - 9: 
 

Der Stadtverwaltung sind durchaus kursierende Minderheiten-Standpunkte und Fake-

Behauptungen wie „Das Virus ist ein Irrtum“ bekannt, hier Anlage 7. 
 
Solche Äußerungen sind beschämend, sorglos, verantwortungslos und volksverachtend. 
Zutreffender haben den Sachverhalt Herr Hans-Jürgen Papier (siehe hier Anlage 1) und Herr 
Wolfgang Wodarg (siehe vor Seite 4) formuliert.  
 

Ich hoffe doch sehr, dass jetzt mit der Wiederaufnahme des Verfahrens durch den  

Verfassungsgerichtshof NRW eine ähnliche Bewertung erfolgt. 

 
Da ich meine vorstehende Anfrage nur schriftlich einreichen konnte, weil mir der Zutritt durch den 
Beschluss aus Ihrem Hause (OVG NRW Münster 15 B 1529/21 vom 30.09.2021) verwehrt worden 
war (siehe hier Anlage 3), konnte ich mich auch nicht weiter äußern, konnte die Interessen der  
unter den Corona-Zwangsmaßnahmen leidenden Schülern und Lehrern der Schule (siehe Anlage 6 
Schriftsatz vom 23.10.2021)  nur eingeschränkt vertreten. 
 

Ich hoffe sehr, dass sich das mit Ihrem neuen Beschluss baldmöglich ändert! 
 
 

Zusammenfassung 
 
Es gibt keine krankmachenden Viren.  
Wer sich informieren will, findet alle Informationen dazu auf der Internetseite 
www.wissenschaftplus.de von Dr. Stefan Lanka, aktuell auf der Seite auch den offenen Brief an 
Herrn Bundesminister für Gesundheit Jens Spahn vom 05.10.2021 
https://wissenschafftplus.de/uploads/article/das-ende-von-corona-eine-chance-fuer-alle.pdf  
(in Papierform als Anlage 11 in den Schriftsatz vom 07.10.2021 aufgenommen). 
Aus dem Archiv https://wissenschafftplus.de/cms/de/newsletter-archiv der Seite habe ich die 

Information Bundesgerichtshof und Oberlandesgericht Stuttgart entziehen dem Virus- und 

Impfglauben den Boden, Anlage 8 und den Beschluss des Bundesgerichtshofs I ZR 62/16 vom 
01.12.2016, Anlage 9, bestehend aus nur 2 Seiten, hier beigefügt. 
 
Wer sich zusätzlich informieren möchte, für den hat die Naturheilpraktikerin Ekaterina Sugak ein 

Video erstellt  Das Märchen von der Virologie, Anlage 10 
https://www.ddbnews.org/das-maerchen-von-der-virologie/  
In dem Video erzählt die Naturheilpraktikerin und Forscherin der holistischen Medizin, Ekaterina 
Sugak, über ein wichtiges historisches Ereignis. Dank des deutschen Mikrobiologen Stefan Lanka 
haben wir nun die endgültige, offizielle Demaskierung und Entlarvung der Virologie.  
 

Stefan Lanka führte Kontrollexperimente durch, die die Methoden, mit denen 

Virologen die Existenz von Viren nachweisen, vollständig widerlegen. 

 

Ich fordere Sie hiermit nochmals auf, die Gesundheitsbehörden (Herr 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Herr Landesgesundheitsminister von NRW 

Karl-Josef Laumann) sollen doch bitte umgehend den wissenschaftlichen Beweis 

bringen, dass es ein krankmachendes Virus gibt. 
                                                                                                              siehe Seite 8 
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In Spanien hat die Gesundheitsbehörde eingeräumt, dass sie die Existenz der SARS-COV-2-Kultur 
nicht beweisen kann  (siehe auch Anlage 6 Schriftsatz vom 07.10.2021): 
https://telegra.ph/BOMBSHELL-Die-spanische-Gesundheitsbehörde-räumt-ein-dass-sie-die-
Existenz-der-SARS-COV-2-Kultur-nicht-beweisen-kann-10-04  und 
Spanisches TV: Das Gesundheitsministerium gab zu, dass es keine Isolierung oder Kulturen des 
COVID 19-Virus gibt 
https://odysee.com/@FreieMedien:d/ToroTV---Span.-Gesundheitsministerium-gibt-zu-SARS-Cov2-
nicht-isolliert:9   und 
Die spanische Regierung bereitet bereits die Rückzahlung der erhobenen Corona-Bußgelder vor: 
https://t.me/QAnonWWG1WGA17/35794  
 
Auch die uruguayische Regierung hat durch das Gesundheitsministerium per Gerichtsbeschluss die 
Nichtexistenz von SARSCOV2 COVID anerkannt: https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12856  
 
Die Frage, was Viren wirklich sind, beantwortet Dr. Andrew Kaufmann: „Viren sind Exosomen, das 
sind Ausscheidungen vergifteter Zellen. Exosomen sind nicht übertragbar. Exosomen sind eine 
Reaktion auf eine Krankheit, nicht die Ursache einer Krankheit. Exosomen erleichtern die Heilung, 
indem sie Giftstoffe aufnehmen“, Anlage 11. 
 

33 Experten sind sich einig:  

-  Es gibt keine Corona-Pandemie und der Corona-Impfstoff ist brandgefährlich -   
Anlage 12, Stimme und Gegenstimme S&G Ausgabe 4/2021 HAND-EXPRESS 
Link zum Video (27 Minuten), Aussagen der 33 Experten:  www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/   

 

Ich sehe Ihrer Entscheidung wie vorne beantragt entgegen, vorab unter Beachtung meines 
Befangenheitsantrages und bitte um Ihren Beschluss zur ungehinderten Teilnahme - ohne Auflagen 

(Masken, Testen, Impfen) - zu den nächsten Gremiensitzungen: 
 
Im Stadtrat: 

15.11.2021 Planungsausschuss, 

16.11.2021 Sportausschuss, 

18.11.2021 Ausschuss soziale Stadt. 
 
Im Kreistag: 
16.11.2021 Ausschuss für Soziales und Integration. 
 
Weitere Termine: siehe Terminpläne Anlagen 7 und 8 Schriftsatz vom 07.10.2021. 
 

Schlussbemerkung: Zum Beschluss VerfGH 117/21.VB-3 vom 20.10.2021 rüge ich auch die 
richterliche Tätigkeit der exekutivbediensteten Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, ebenfalls  
ihre Entscheidung/Anweisung zur Behandlung meiner Eingabe vom 23.10.2021 (siehe Ihr Schreiben, 
Herr Dr. Niesler, vom 25.10.2021, Seite 1 erster Satz nach der Geschäfts-Nr.) und verweise auf           
Art. 20 (2) Gewaltentrennung.  
 
Mit freundlichen Grüßen                                           

Helmut Fleck 
Dr. Helmut Fleck,  
Ratsmitglied und Kreistagsabgeordneter 
-Volksabstimmung-                               
 

Anlagen:  12 

_______________________________________________________________________________________ 

 - Volksabstimmung -  

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen  
Stadtverband Siegburg, Kreisverband Rhein-Sieg 

Parteivorsitzender und Volksvertreter im Rat Kreisstadt Siegburg und Kreistag des Rhein-Sieg-
Kreises: Dr. Helmut Fleck, Gneisenaustraße 52c, 53721 Siegburg, Tel.: 02241-52830 
 

https://telegra.ph/BOMBSHELL-Die-spanische-Gesundheitsbehörde-räumt-ein-dass-sie-die-Existenz-der-SARS-COV-2-Kultur-nicht-beweisen-kann-10-04
https://telegra.ph/BOMBSHELL-Die-spanische-Gesundheitsbehörde-räumt-ein-dass-sie-die-Existenz-der-SARS-COV-2-Kultur-nicht-beweisen-kann-10-04
https://odysee.com/@FreieMedien:d/ToroTV---Span.-Gesundheitsministerium-gibt-zu-SARS-Cov2-nicht-isolliert:9
https://odysee.com/@FreieMedien:d/ToroTV---Span.-Gesundheitsministerium-gibt-zu-SARS-Cov2-nicht-isolliert:9
https://t.me/QAnonWWG1WGA17/35794
https://t.me/fragunsdoch_WWG1WGA/12856
http://www.bitchute.com/video/o2ElrINp0l9x/
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Volksabstimmung     
Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen 

      

    Arbeit 

     Frieden 

     Freiheit 

     Gesundheit 

      Gerechtigkeit 
 

  

Dr. Helmut Fleck, Gneisenaustraße 52c, 53721 Siegburg, Tel./Fax 02241-52830  
www.demokratie-durch-volksabstimmung.de, E-Mail: info@demokratie-durch-volksabstimmung.de 

 

Siegburg, den 06.11.2021 
 

Eilt - Bitte sofort vorlegen!                                                                                                  
 
Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen 
z.H. Herrn Dr. Niesler  
Aegidiikirchplatz 5                                                            auch per Fax: 0251 505-259 (ohne Anlagen) 
48143 Münster                                     E-Mail:  verfgh@ovg.nrw.de - mechthild.krebber@ovg.nrw.de 
 
 

- VerfGH 117/21.VB-3 -  - VerfGH 102/21.VB-3 - 

OVG NRW Münster 15 B 1529/21 vom 30.09.2021 (VG Minden 2 L 595/21 vom 08.09.2021) 

 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Niesler, 

sehr geehrte Damen und Herren am Verfassungsgerichtshof NRW, 
 
 

ich fordere Sie hiermit nochmals auf, die Gesundheitsbehörden (Herr 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Herr Landesgesundheitsminister von NRW 

Karl-Josef Laumann) sollen doch bitte umgehend den wissenschaftlichen Beweis 

bringen, dass es ein krankmachendes Virus gibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen                                           

Helmut Fleck 
Dr. Helmut Fleck,  
Ratsmitglied und Kreistagsabgeordneter 
-Volksabstimmung-                               
 
 

Anlage:  
Schreiben des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Karl-Josef Laumann, Oktober 2021 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 - Volksabstimmung -  

Ab jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen  
Stadtverband Siegburg, Kreisverband Rhein-Sieg 

Parteivorsitzender und Volksvertreter im Rat Kreisstadt Siegburg und Kreistag des Rhein-Sieg-
Kreises: Dr. Helmut Fleck, Gneisenaustraße 52c, 53721 Siegburg, Tel.: 02241-52830 
 

http://www.demokratie-durch-volksabstimmung.de/
mailto:info@demokratie-durch-volksabstimmung.de
mailto:verfgh@ovg.nrw.de
mailto:mechthild.krebber@ovg.nrw.de

